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SEPA-Lastschrift-Mandat  
Bertreuungsentgelt Bildungseinrichtungen 
 

 
Hinweis: Allgemein 

 
 
 

   

 

 

   Kontaktdaten Kontoinhaber

                            Schulen und Kindergärten 
Rathausplatz 1, 3400 Klosterneuburg 

02243 / 444 – 0 
stadtamt@klosterneuburg.at 

 

Formular 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Pflichtfelder sind mit * gekennzeichnet. 

Anrede: * 
  Frau            Herr       keine Angabe 

Titel: 

Vorname: * Nachname: * 

Straße: * Hausnr.: * Stiege: Tür: 

PLZ: * Ort: * 

Telefonnr.:* E-Mail: 

Kunden- oder EDV-Nr.:  

SEPA-Lastschrift-Mandat 
Einzugsermächtigung für: 
 

   Kindergartenentgelt 
   Tagesbetreuung Feldergasse 
   Volksschule Hermannstraße 
   Volksschule Albrechtstraße 

   
                            

 
 
   Volksschule Anton Bruckner-Gasse 
   Allgemeine Sonderschule 
   Mittelschule Klosterneuburg, Standort Hermannstraße 
   Mittelschule Klosterneuburg, Standort Langstögergasse 

Ermächtigung: *           
                                                Neuanlage                        Änderung                     Stornierung 

IBAN: * BIC: 

Zahlungsempfänger: 
Stadtgemeinde Klosterneuburg, IBAN: AT713288000204300752, BIC: RLNWATW1880,  
                                                            Creditor ID: AT12ZZZ00000009129 

 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichtet die Stadtgemeinde Klosterneuburg generell auf eine 
geschlechtsspezifische Differenzierung. 
 
 
 
Das Geburtsdatum des Kindes wird benötigt, um eine eindeutige Identifizierung durchführen zu können.  
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   Angaben zum Kind 
Vorname: * Nachname: * 

Geburtsdatum: * 

                                                                                                    

EDV-Nr.:  

 
 

Hinweis: Ermächtigung zum Einzug von Forderungen durch Lastschrift 

  Hiermit ermächtige ich Sie widerruflich, die von mir zu entrichtenden Abgaben, bei Fälligkeit zu Lasten meines 
      Kontos mittels Lastschrift einzuziehen. Damit ist auch meine kontoführende Bank ermächtigt, die Lastschrift 
      einzulösen, wobei für diese keine Verpflichtung zur Einlösung besteht, insbesondere dann, wenn das Konto die 
      erforderliche Deckung nicht aufweist. Ich habe das Recht, innerhalb von 8 Wochen ab Abbuchungstag ohne 
      Angabe von Gründen die Rückbuchung bei meiner Bank zu veranlassen. * 

 
 

Hinweis: Datenschutz 

  Treten Sie mit uns in Kontakt, verarbeiten wir die von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten, wie z.B. 
       Ihren Namen, Ihre Anschrift und Kontaktdaten (Telefon, E-Mail), Angaben über Ihr jeweiliges Anliegen sowie  
       Korrespondenz und sonstige von Ihnen bekanntgegebene Informationen. Dies jedoch ausschließlich zur 
       Erledigung Ihres Anliegens sowie einer dazu notwendigen Kontaktaufnahme. Als betroffene Person stehen Ihnen 
       mehrere Rechte, wie etwa das Recht auf Auskunft, Berichtigung und Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, 
       Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu. Diese Rechte können Sie direkt bei uns geltend machen. 
       Weiters steht Ihnen das Recht zu, Beschwerde bei der österreichischen Datenschutzbehörde (Barichgasse 40-42, 
       1030 Wien, Telefon: +43 1 521 52-0, E-Mail: dsb@dsb.gv.at) zu erheben. 
       Nähere und weitere Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie auch der Datenschutzerklärung auf unserer         

         Webseite https://www.klosterneuburg.at) unter der Rubrik „Datenschutz“. * 

 

 

 
 

Datum, Unterschrift 
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